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1. Allgemeines Wohngebiet gemaR § 4 BauNVO

1.1 Von den gemaR § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO genannten allgemein zuldssigen Nutzungen sind
Anlagen fur sportliche Zwecke i. V. m. § 1 Abs. 5§ BauNVO nicht zul&ssig.

1.2 Als sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe ausnahmsweise zuldssige Bordelle und
bordellartige Betriebe sind i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO nicht zul&ssig.
2. Garagen gemaR § 12 BauNVvVO

Garagen gemaf §12 BauNVO sind zwischen der StralRenbegrenzungslinie und der strallen-
seitigen Baugrenze sowie zwischen der sudéstlichen Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs
und der nachstgelegenen Baugrenze nicht zuldssig.

3. Nebenanlagen gemaR § 14 BauNVO

Gebaude als Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO sind zwischen der Stralkenbegrenzungs-
linie und der straRenseitigen Baugrenze sowie zwischen der stidostlichen Grenze des rdumlichen
Geltungsbereichs und der nachstgelegenen Baugrenze nicht zuldssig.

4. Héhe baulicher Anlagen

4.1 Hoéhenlage des 1. Vollgeschosses gem. § 9 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Die Oberkante des FuRBbodens des 1. Vollgeschosses (Erdgeschossfertigfuboden) darf
mindestens 0,20 m und héchstens 0,40 m Gber der Oberkante der angrenzenden ErschlieBungs-
stralRe liegen.

4.2Firsthohe gem. § 18 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Als Firsthéhe gilt das Mal zwischen der Oberkante des ErdgeschossfertigfuRbodens (unterer
Bezugspunkt) und der Oberkante des Dachfirstes (oberer Bezugspunkt).

5. Uberschreitung der zulidssigen Grundfliche gemiR § 19 Abs. 4 BauNVO

Die zulassige Grundflache darf durch die Flachen von Garagen und Stellplatzen mit ihren
Zufahrten gemanR § 12 BauNVO und Nebenanlagen gemafl § 14 BauNVO um bis zu 30 %
Uberschritten werden.

6. Fiihrung von Versorgungsleitungen gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Versorgungsleitungen unterirdisch zu
verlegen.

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersachsischen Bauordnung und des
§ 58 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Holdorf
diesen Bebauungsplan Nr. 89, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden / untenstehenden textlichen
Festsetzungen sowie den nebenstehenden / untenstehenden &rtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Holdorf, den 30.11.2021

(Siegel)

Blrgermeister

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Holdorf hat in seiner Sitzung am
20.04.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes

Nr. 89 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde
gemaB § 2 Abs. 1 BauGB am 20.08.2021 ortsublich
bekanntgemacht.

Holdorf, den 30.11.2021

(Siegel)

Blrgermeister

Ortliche Bauvorschriften

Hinweise

1. Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde, (z. B.
Tongefalischerben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen u.
Steinkonzentrationen, auch in geringen Spuren) gemacht werden, sind diese gemaf § 14 Abs. 1
NDenkmalSchG meldepflichtig und missen der unteren Denkmalschutzbehérde des Landkreises
oder dem Niedersachsischen Landesamt fiir Denkmalpflege - Referat Archaologie - Stlitzpunkt
Oldenburg unverziglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von
4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fiir ihren Schutz ist Sorge zu tragen,
wenn nicht die Denkmalschutzbehérde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

3.

4.

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellplatze von der textlichen Festsetzung Nr. 2 nicht betroffen
sind und demzufolge im Rahmen der NBauO auch auf3erhalb der Baugrenzen zul&ssig sind.

Die sudliche Ecke des Geltungsbereiches ragt minimal in die Schutzzone Il des Wasserschutz-
gebietes Holdorf hinein. In dieser Teilflache sind alle Verbote und Genehmigungsvorbehalte der
Schutzgebietsverordnung lUber die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes fiir die Brunnen des
Wasserwerkes Holdorf zu beachten.

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des militdrischen Flugplatzes Diepholz. Vom militérischen
Flugbetrieb gehen Emissionen wie Fluglarm, auf das Plangebiet aus. Auf diese Vorbelastung wird
hingewiesen. Fur den Einsatz von Baukranen ist gemaR § 15 LuftVG i. V. m. § 12 LuftVG die Geneh-
migung der militdrischen Luftfahrtbehérde erforderlich. Diese ist vom Bauherrn mindestens 3 Wo-
chen vor Baubeginn beim Luftfahrtamt der Bundeswehr, Abteilung Referat 1 d, zu beantragen.

1. Geltungsbereich

Diese 6rtliche Bauvorschrift gilt fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 89. Sie gilt
nicht fir Garagen geman §12 BauNVO, untergeordnete Nebenanlagen gemaf §14 BauNVO und
untergeordnete Bauteile.

2. Dachform und -neigung
Zulassig sind nur Sattel- und Walmdacher mit Neigungswinkeln ab mindestens 20°.

Ausnahme:
Bei der Errichtung von Grasdachern sind Neigungswinkel zwischen 15° und 30° zugelassen.

2. Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Gemarkung Holdorf,
Flur 31 MaBstab: 1:1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der
Niedersdchsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung © August 2021

Herausgeber: Landesamt fiir Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg,
Katasteramt Vechta

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschafts-
katasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen Anlagen
sowie StraBen, Wege und Plétze vollsténdig nach (Stand
vom 02.08.2021). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der
Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch
einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die
Ortlichkeit ist einwandfrei mdglich.

Geschaftsnachweis:
L4 - 234/2021

Vechta, den

(Siegel)

4, Offentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Holdorf hat in seiner Sitzung am
20.04.2021 dem Entwurf des Bebauungsplanes und der
Begriindung zugestimmt und i. V. m. § 13b BauGB im be-
schleunigten Verfahren gemaB § 13a BauGB seine 6ffent-
liche Auslegung gemaB § 13 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs.
2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 6ffentlichen
Auslegung wurden am 20.08.2021 ortsublich bekannt
gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Be-
grindung haben vom 30.08.2021 bis 01.10.2021 gemaRB §
3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegen.

Holdorf, den 30.11.2021

(Siegel)

Blrgermeister

Gemeinde
Holdorf

5. Vereinfachte Anderung nach 6ffentlicher Ausle g
Der Rat der Gemeinde Holdorf hat in seiner Sitzung-am

dem vereinfacht geanderten Eptwurf des
Bebauungsplanes und der Begriindung zugéstimmt. Der
betroffenen Offentlichkeit und den Uhrten Behorden und
sonstigen Tragern offentlicher ange wurden gemal § 4a
Abs. 3 Satz 4 BauGB mit reiben vom Gele-
genheit zur Stellung me bis zum gegeben.
Holdorf, den

(Siegel)

Blrgermeister

6. Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Holdorf hat den Bebauungsplan

Nr. 89 mit értlichen Bauvorschriften nach Prifung der
Stellungnahmen gemaB § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung
am 30.11.2021 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die
Begriindung beschlossen.

Holdorf, den 30.11.2021

(Siegel)

Blrgermeister

Katasteramt Vechta Unterschrift

7. In-Kraft-Treten

Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeinde
ist gemaB § 10 BauGB am in der Olden-
burgischen Volkszeitung bekannt gemacht worden. Der
Bebauungsplan Nr. 89 ist damit am rechts-
verbindlich geworden.

Holdorf, den

(Siegel)

Blrgermeister

Raumlicher
Geltungsbereich
des Bebauungsplans:s1 .
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3. Entwurf und Verfahrensbetreuung

—i i in’. MihlenstraBe 18

Dipl.-Ing. Anette Polimann 26340 Zetel / Neuenburg
Raum- und Umweltplanung Tel.: 04452 / 948529

Dipl.-Ing. Anette Pollmann

Datum der Planzeichnung / -dnderung:

Vorentwurf: -
Entwurf: 20.08.2021
Satzungsexemplar:  18.11.2021

8. Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungs-
planes ist die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungs-
planes nicht geltend gemacht worden.

Holdorf, den

(Siegel)

BlUrgermeister

9. Médngel der Abwagung

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungs-
planes sind Mangel der Abwéagung nicht geltend gemacht
worden.

Holdorf, den

(Siegel)

Blrgermeister

Bebauungsplan Nr. 89
"Im Bakeesch IV"

mit ortlichen Bauvorschriften

im beschleunigten Verfahren
gem. § 13a BauGB i. V. m.
§ 13b BauGB

Satzungsbeschluss

MafB3stab 1 : 1.000 § 10 (1) BauGB




	BP [B-Plan]
	Planzeichnung
	Ü-Plan BP AK5
	Ü-Plan BP TK 25


